
StPO

Stellung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit allseitig und beschleunigt 
aufgeklärt und jeder Schuldige unter genauer Beachtung des gesetzlichen 
Straftatbestandes durch das Gericht oder ein gesellschaftliches Organ der 
Rechtspflege zur Verantwortung gezogen wird.

(2) Mit dem Strafverfahren ist dafür Sorge zu tragen, daß die festgestell
ten Ursachen und Bedingungen von Straftaten durch die verantwortlichen 
Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane, der Betriebe und anderer Ein
richtungen, die Vorstände der Genossenschaften und die Leitungen der 
gesellschaftlichen Organisationen und die Kollektive der Werktätigen be
seitigt, die Unduldsamkeit der Bürger gegenüber Straftaten verstärkt und 
neuen Straftaten vorgebeugt wird.

(3) Mit der Lösung dieser Aufgaben trägt das Strafverfahren bei
— zum Schutz der sozialistischen Gesellschaftsordnung und ihres Staates 

und der Rechte und gesetzlich geschützten Interessen der Bürger vor 
Straftaten;

— zur Gestaltung der sozialistischen Beziehungen der Bürger zu ihrem 
Staat und im gesellschaftlichen Zusammenleben;

— zur Entwicklung der schöpferischen Kräfte des Menschen und der ge
sellschaftlichen Verhältnisse.

§3
Verpflichtung

zur Wahrung verfassungsmäßiger Grundrechte der Bürger

Das Gericht, der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane haben die 
Grundrechte und die Würde der Bürger zu achten und das Recht des Be
schuldigten oder des Angeklagten auf Verteidigung zu gewährleisten. Jeder 
Richter, jeder Staatsanwalt und jeder Mitarbeiter eines Untersuchungs
organs ist im Rahmen seiner Verantwortung verpflichtet, die gesetzlichen 
Voraussetzungen der im Strafverfahren erforderlich werdenden Beschrän
kungen der Freiheit, des Eigentums, der Unverletzlichkeit der Wohnung 
und anderer Räumlichkeiten sowie des Post- und Fernmeldegeheimnisses 
und ihre Notwendigkeit für die Durchführung des Strafverfahrens jeder
zeit zu prüfen.

§4
Unmittelbare Mitwirkung der Bürger am Strafverfahren

(1) Die Bürger nehmen in Verwirklichung ihres grundlegenden Rechts 
auf Mitgestaltung aller staatlichen und gesellschaftlichen Angelegenheiten 
aktiv und unmittelbar an der Durchführung des Strafverfahrens teil. Die 
Mitwirkung der Bürger dient der allseitigen und unvoreingenommenen 
Aufklärung der Straftaten, ihrer Ursachen und Bedingungen und der Per
sönlichkeit des Beschuldigten und des Angeklagten zur Feststellung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit und seiner weiteren Erziehung, der 
Mobilisierung der Bevölkerung zur Verhütung weiterer Straftaten und 
trägt dazu bei, das sozialistische Staats- und Rechtsbewußtsein zu ent
wickeln.
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